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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Die Bezirkshauptmannschaft Voitsberg, Veterinärreferat, teilt aufgrund der Bestimmungen der 
§§ 12, 16, 33, 51 und 60 des Tierseuchengesetzes, RGBl.Nr. 177 iddgF., und des Erlasses der 
Veterinärdirektion der Abteilung 8 Gesundheit und Pflege beim Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung vom 05.03.2025, GZ.: ABT08-7470/2025-13 mit, dass im Jahr 2025 ge-
förderte Schutzimpfungen gegen Rauschbrand/Pararauschbrand der Rinder unter 
Einhaltung nachfolgender Richtlinien durchgeführt werden: 

 

I. Rauschbrand  

Als rauschbrandgefährlich gelten jene Weideplätze (Almen, Weiden, Hausweiden), auf 
denen sich seit 01.01.2009 ein echter Fall von Rauschbrand ereignet hat (verendetes 
Rind mit Anzeichen für Rauschbrand/Pararauschbrand und nachgewiesener Infektion 
mit Clostridium chauvoei = Erreger des echten Rausbrandes). Bei Verseuchung einer 
Hausweide gelten sämtliche Hausweiden des betreffenden Besitzers als rausch-
brandgefährlich.  

Die rauschbrandgefährlichen Almen, Weiden und Gehöfte des Bezirkes Voitsberg sind 
in der angeschlossenen Tabelle „Rauschbrand-Weiden“ ausgewiesen. 

Werden auf solche rauschbrandgefährlichen Weiden über drei Monate alte Rinder 
aufgetrieben, müssen diese vorher der Schutzimpfung gegen Rauschbrand 
unterzogen werden, um einen Beihilfenanspruch aus Mitteln der Tierseuchenkasse zu 
wahren. 
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Besitzer, die ihre Rinder ohne Schutzimpfung auf rauschbrandgefährliche Weideplätze 
auftreiben, rauschbrandkranke oder verdächtige Rinder notschlachten oder die 
unverzügliche Anzeige des Seuchenausbruches oder des Verdachtes unterlassen, 
erhalten keine Unterstützung aus Bundesmitteln und keine Beihilfe aus der 
Tierseuchenkasse. 

 

I. Pararauschbrand  

Als pararauschbrandgefährlich gelten jene Weideplätze (Almen, Weiden, Hausweiden 
und Gehöfte) auf denen sich in den letzten 30 Jahren ein Fall von Pararauschbrand 
ereignet hat (verendetes Rind mit Anzeichen für Rauschbrand/Pararauschbrand und 
nachgewiesener Infektion mit Clostridium septicum = Erreger des Pararauschbrandes). 

Die pararauschbrandgefährlichen Almen, Weiden und Gehöfte des Bezirkes Voitsberg 
sind in der angeschlossenen Tabelle „Para-Rauschband Weiden“ ausgewiesen. 
Besitzer von Rindern, die an Pararauschbrand verenden, erhalten eine Beihilfe aus der 
Tierseuchenkasse. 

Bei Auftrieb auf diese pararauschbrandgefährlichen Weideplätze können Rinder im 
Alter von über drei Monaten der Schutzimpfung gegen Pararauschbrand unterzogen 
werden. 

Da der Infektionsdruck auf diesen Weiden aufgrund der Fälle in den letzten 

30  Jahren besonders hoch ist, ist eine Impfung jedenfalls zu empfehlen, da auch 

an Pararauschbrand erkrankte Tiere rasch verenden und zu einer weiteren 

Verseuchung der Weideflächen beitragen. Der bei der Impfung gegen 

Rauschbrand eingesetzte Impfstoff schützt die Tiere auch weitgehend vor 

Infektionen mit Pararauschbrand. 

 

II. Impfungen  

Die Impfungen erfolgen durch beauftragte TierärztInnen aufgrund der Anmeldung bei 
der zuständigen Gemeinde. Der Zeitpunkt und Ablauf der Impfung wird den 
Gemeinden rechtzeitig bekannt gegeben. Sollte eine Impfung durch den/die 
Betreuungs- oder Hoftierarzt/-ärztin gewünscht werden, wäre dies gesondert 
anzugeben. 

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Landeskammer für Land- und 
Forstwirtschaft Steiermark und der Landeskammer Steiermark der Österreichischen 
Tierärztekammer werden folgende Entgelte empfohlen: 

 

 

 

 

 

Bei Schutzimpfungen von 1 - 3 Rindern ist eine Mindestgebühr von € 25,--  

inkl. 20 % Ust. zu entrichten. 

Bei Schutzimpfungen von 4 oder mehr Rindern ist zur Mindestgebühr eine 

Stückgebühr von  € 5,00 inkl. 20 % Ust je Rind zu entrichten. 
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Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Impfstoff wie bereits in der 
Vergangenheit kostenlos zur Verfügung gestellt wird, die o.a. Gebühren beziehen sich 
ausschließlich auf die Anfahrt und die Verabreichung des Impfstoffes durch die 
ImpftierärztInnen. 

 

III. Auftrag/Ersuchen 

Die do. Gemeinden werden ersucht: 

1. zu erheben, welche Tierhalter Rinder auf rauschbrandgefährliche Weiden auftreiben 
und somit eine Schutzimpfung gegen Rauschbrand benötigen (siehe Liste 
„Rauschbrand-Weiden“), 

2. zu erheben, welche Tierhalter Rinder einer Schutzimpfung gegen Pararauschbrand 
unterziehen wollen (siehe Liste „Para-Rauschband Weiden“), 

3. in beiden Fällen den Tierhaltern die beiliegende Impfbescheinigung in 2-facher 
Ausfertigung zu übermitteln (diese sind bei der Impfung dem Impftierarzt/der 
Impftierärztin ausgefüllt zur Unterfertigung vorzulegen) und 

4. dem Veterinärreferat der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg 

bis spätestens 25. März 2025 

die Anmeldelisten sowohl für die Rauschbrand- als auch für die Para-
rauschbrandschutzimpfung zu übermitteln. 

5. den gegenständlichen Erlass ortsüblich (z.B. durch Anschlag an der Gemeindetafel) zu 
verlautbaren. 

 

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden höflichst ersucht, dem Impftierarzt/der 

Impftierärztin bei Bedarf eine geeignete Hilfskraft zur Verfügung zu stellen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Bezirkshauptfrau i.V. 

 

Mag. Sandra Hochreiter 

(elektronisch gefertigt) 

 

 

 

Anhänge: 

Listen der Rauschbrand-Weiden und Pararauschbrand-Weiden 

Anmeldung 

Impfbescheinigung


